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RUNDSCHREIBEN DES SCHULAMTSLEITERS

Nr. 32 /2005

Bildungsrecht/Bildungspflicht – Hinweise für das kommende Schuljahr 2005/2006

Sehr geehrte Frau Direktorin !

Sehr geehrter Herr Direktor !

Die römische Regierung hat am 15. April 2005 zwei die Schule betreffende Legislativdekrete verabschiedet: das Legislativdekret Nr. 76 über das Bildungsrecht und die Bildungspflicht (Diritto-dovere all’istruzione e alla formazione), sowie das Legislativdekret Nr. 77 über die Zusammenarbeit Schule – Arbeitswelt (Alternanza scuola-lavoro). Beide Legislativdekrete wurden im Amtsblatt der Republik Nr. 103 vom 5. Mai 2005 veröffentlicht und sind am 20. Mai 2005 in Kraft getreten.
Wir haben mit den anderen von den neuen Bestimmungen betroffenen Landesabteilungen (Abteilung Deutsche und Ladinische Berufsbildung, Abteilung Land-, Forst- und Hauswirtschaftliche Berufsbildung, Abteilung Bildungsförderung, Abteilung Arbeit) jene Maßnahmen besprochen, die für das kommende Schuljahr zu setzen sind, um die Neuerungen des Legislativdekrets über das Bildungsrecht bzw. die Bildungspflicht umzusetzen. Die Schulen waren bei den Gesprächen durch einen Vertreter des Verbandes der Autonomen Schulen vertreten.

Schulpflicht – Bildungsrecht/Bildungspflicht:

Laut Artikel 112 des Legislativdekretes Nr. 297/1994 hatte die Schulpflicht erfüllt, wer die staatliche Abschlussprüfung der Mittelschule positiv abgeschlossen hatte, und wurde von der Schulpflicht befreit, wer, bei Vollenden des 15. Lebensjahres wenigstens 8 Schuljahre der Schulpflicht nachgekommen war.
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Mit dem Gesetz vom 9. Jänner 1999, Nr. 9, wurde die 9-jährige Schulpflicht eingeführt. Die Schulpflicht hatte nun erfüllt, wer in die zweite Klasse einer Oberschule oder Landesberufsschule versetzt wurde, und wurde von der Schulpflicht befreit, wer bei Vollenden des 15. Lebensjahres wenigstens 9 Schuljahre lang der Schulpflicht nachgekommen war.

Mit Artikel 68 des Gesetzes vom 17. Mai 1999, Nr. 144, wurde, unbeschadet der Bestimmungen zur Erfüllung der Schulpflicht laut Gesetz Nr. 9/1999, die Bildungspflicht bis zum 18. Lebensjahr eingeführt. Sie konnte in den Schulen staatlicher Art oder den Landesberufsschulen bzw. den Schulen der Abteilung Land-, Forst- und Hauswirtschaftlichen Berufsbildung oder im dualen System erfüllt werden. Sie galt mit der Erlangung eines Fach- bzw. Abschlussdiploms der Oberschule oder der Erlangung einer beruflichen Qualifikation als erfüllt.

Hinsichtlich der Erfüllung der Schulpflicht lebten nach der ausdrücklichen Abschaffung des Gesetzes Nr. 9/1999 durch das Reformermächtigungsgesetz Nr. 53/2003 die oben genannte Regelung laut Artikel 112 des Legislativdekretes Nr. 297/1994 zwar wieder auf, jedoch wurde das Gesetz Nr. 144/1999 über die Bildungspflicht bis zum 18. Lebensjahr nicht abgeschafft, sondern darauf verwiesen, dass die dort vorgesehene Bildungspflicht mit Legislativdekret neu definiert und erweitert wird.
Die Bestimmungen über die Bildungspflicht bis zum 18. Lebensjahr wurden in Südtirol in den vergangenen Jahren de facto bereits dadurch umgesetzt, dass die Jugendlichen unseres Landes nach der Mittelschule unentgeltlich ein Schuljahr in einer Vollzeitschule (Oberschule oder Vollzeitberufsschule) absolvieren mussten und, in weiterer Folge, die gewählten Schulen weiterhin besuchten bzw. in andere Vollzeitschulen wechselten und sie mit einer Fachprüfung oder einer Abschlussprüfung beendeten oder aber einen Lehrberuf erlernten.

Artikel 1, Absatz 2, des neuen Legislativdekretes Nr. 76/2005 setzt nun den Auftrag laut Artikel 2, Absatz 1, Buchstabe c, des Ermächtigungsgesetzes Nr. 53/2003 um und verweist ausdrücklich darauf, dass die Schulpflicht laut Artikel 34 der Verfassung und die Bildungspflicht laut Gesetz Nr. 144/1999 durch die Bestimmungen des neuen Legislativdekretes neu definiert und erweitert werden.

Es geht also nicht mehr um die Erfüllung der Schulpflicht im Sinne der abgeschafften Regelungen, sondern um die Gewährleistung des Rechtes auf Bildung von Seiten der Schulen jeglicher Art und im Bereich des Lehrlingswesens und die damit zusammenhängende Pflicht der Jugendlichen, die schulischen bzw. Bildungsangebote in Anspruch zu nehmen. In Bezug auf die Abschaffung der Schulpflichtbescheinigungen wird das Schulamt in Kürze die notwendigen Maßnahmen in die Wege leiten und Sie davon in Kenntnis setzen.
Das Recht auf Bildung muss für mindestens 12 Jahre gewährleistet werden mit abschließender beruflichen Qualifikation (Berufsschulen, Fachschulen). Auch jene Jugendlichen, welche eine mindestens dreijährige Ausbildung in Anspruch nehmen, haben ihre Bildungspflicht erfüllt.

Überprüfung der Bildungspflicht:

Gemäß Artikel 5 des Legislativdekrets Nr. 76/2005 sind die Eltern und Erziehungsberechtigten der Schülerinnen und Schüler verantwortlich für die Erfüllung der Bildungspflicht und müssen folglich ihre Kinder in die Schule einschreiben und für den regelmäßigen Besuch sorgen. Den Gemeinden, Schulführungskräften, zuständigen Landesabteilungen und Arbeitgebern im Rahmen der Lehrlingsausbildung kommt hingegen die Überwachung der Erfüllung der Bildungspflicht zu.

Bereits heute überprüfen die Abteilungen Arbeit und Bildungsförderung aufgrund der Regelung laut Gesetz Nr. 144/1999 die Erfüllung der Bildungspflicht bis zum Vollenden des 18. Lebensjahres, und zwar anhand der von den Schulen durch das Schülerverwaltungsprogramm „Popcorn“ zur Verfügung gestellten Daten. Daran wird sich nichts ändern. In diesem Zusammenhang weise ich erneut auf die Wichtigkeit hin, dass die Popcorn-Schülerdatenbank „sauber“ und aktuell zu halten ist und die Daten exakt und vollständig eingegeben werden müssen. Damit steht und fällt die Möglichkeit einer gezielten Überprüfung.

Im Pflicht- und im Oberschulbereich überprüfen die Schulführungskräfte in den ersten Unterrichtswochen den tatsächlichen Schulbesuch. Sollten Schülerinnen und Schüler den Unterricht nicht besuchen und sollte ein Gespräch mit den Eltern oder Erziehungsberechtigten nicht möglich sein oder erfolglos verlaufen, teilen die Schulführungskräfte mit einem eingeschriebenen Brief an die Eltern oder Erziehungsberechtigten, zur Kenntnis an das Schulamt, die Wohnsitzgemeinde und die lokalen Sicherheitsbehörden, mit, dass der Bildungspflicht nicht nachgekommen wird. Weitere Schritte brauchen von Seiten der Schulführungskräfte nicht gesetzt werden. Dasselbe Verfahren sollte bei einem längeren Schulabbruch angewendet werden.

Bei Schulwechsel im Pflichtschulbereich verlangen die Schulführungskräfte von den Eltern oder Erziehungsberechtigten die Angabe über die neue Schule, welche die Überprüfungsfunktion übernimmt. Bei Schulwechsel im Rahmen der Oberschulen staatlicher Art sowie bei Wechsel in das Berufsschulsystem verlangen die Schulführungskräfte dieser Schule von den Eltern oder Erziehungsberechtigten ebenfalls eine Bestätigung über den Übertritt an die neue Institution bzw. über den Beginn einer Lehrlingsausbildung.
Schulbücher:

Gemäß Landesgesetz Nr. 7/74, Artikel 3, Absatz 3/bis (Schulfürsorgegesetz), haben die Schülerinnen und Schüler der ersten Klassen der Oberschulen Anrecht auf die leihweise und unentgeltliche Überlassung der Schulbücher, wie dies für die Schülerinnen und Schüler der Grund- und Mittelschulen vorgesehen ist. Eine Ausdehnung dieser Bestimmung auf die Schülerinnen und Schüler der 2. Klassen der Oberschule ist für das Schuljahr 2005/2006 aus rechtlichen und finanziellen Gründen nicht möglich.

Schülerbeförderung:

Es gelten die Richtlinien für die Organisation der Schülerbeförderungsdienste ab dem Schuljahr 2005/06, die allen Grund-, Mittel-, Ober- und Berufsschulen mit Schreiben der Abteilung Mobilität vom 9. März 2005 und mit Schreiben (E-Mail) des Amtes für Schul- und Hochschulfürsorge vom 2. Mai 2005 mitgeteilt worden sind.

Besuchsgebühren – Einschreibegebühren:

Artikel 1, Absatz 5, des Legislativdekrets Nr. 76/2005 sieht vor, dass die Beanspruchung des Bildungsrechtes an den Schulen staatlicher Art von jeglicher Einschreibe- und Besuchsgebühr befreit ist. Die Umsetzung dieser Befreiung ist graduell vorgesehen (Artikel 1, Absatz 8, und Artikel 6).
Die graduelle Umsetzung der Befreiung von der Einschreibegebühr führt dazu, dass in den Oberschulen in Zukunft keine Einschreibegebühren mehr eingehoben werden können. Die bislang praktizierte Einhebung der Einschreibegebühr in der 2. Klasse der Oberschule ist im Schuljahr 2005/2006 nicht mehr zulässig, ebenso wenig eine solche in der 3. Klasse im Schuljahr 2006/2007, eine solche in der 4. Klasse im Schuljahr 2007/2008 und schließlich in der 5. Klasse im Schuljahr 2008/2009.

Im Schuljahr 2005/2006 kann die Besuchsgebühr für die 3., 4. und 5. Klasse, im Schuljahr 2006/2007 noch für die 4. und 5. Klasse und im Schuljahr 2007/2008 nur noch für die 5. Klasse eingehoben werden.

Es ist geplant, die finanziellen Einnahmenverluste der Schulen ab dem Haushaltsjahr 2006 über die Quote der ordentlichen Zuweisung auszugleichen.

Abschluss der Mittelschule

Aufgrund zeitlicher Knappheit wurde vereinbart, dass der verpflichtende Abschluss der Mittelschule für den Zugang zur Lehrlingsausbildung für das kommende Schuljahr noch nicht eingefordert wird.

Durchlässigkeit – Zusammenarbeit Schule - Arbeitswelt
Zu den Thematiken Durchlässigkeit zwischen Oberschulen, Berufsschulen und Fachschulen sowie Zusammenarbeit Schule – Arbeitswelt werden weitere Rundschreiben folgen.
Mit freundlichen Grüßen

Dr. Peter Höllrigl | Schulamtsleiter
i.V. Dr. Arthur Pernstich | Abteilungsdirektor
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